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Herrn Lamoratta 
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vorab per Fax: 0228-14 88 72 

Berlin, den 16. Mai 2023 

Ihr Zeichen: BKS-21/004 

Sehr geehrter Herr Lamoratta, 

Reg.-Nr.: 87/002868-21 

in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass wir weiterhin mit der Ver

tretung der Interessen der Deutsche Post AG beauftragt sind. Die ordnungsgemäße 

Bevollmächtigung versichern wir anwaltlich. Die seinerzeit an uns ausgereichte 

Verfahrensvollmacht gilt weiterhin. 

Unser Mandat betrifft den Beschluss vom 23.11.2021 (BKS-21/004), mit dem die 

Beschlusskammer 5 der Bundesnetzagentur gemäß§§ 46, 19, 21 Abs. 1 Nr. 2 und 

Abs. 4, 44 PostG, §§ 74 ff. TKG 1996, § 1 Abs. 2 und§ 4 PEntgV die Zusammen

fassung von Dienstleistungen und Vorgaben von Maßgrößen für die Price-Cap

Regulierung von Briefsendungen bis 1000 Gramm ab 01.01.2022 festgelegt hat 

(nachfolgend: MGV 2021). Die Festlegung erfolgte, den postrechtlichen Maßga

ben entsprechend, auf der Grundlage von im Jahr 2021 vorgenommenen Progno

sen zur Absatz-, Umsatz- und Kostenentwicklung für alle entscheidungserhebli

chen Postdienstleistungen für die Jahre 2022 bis 2024 sowie auf im Jahr 2021 vor

genommenen Prognosen über die Inflationsentwicklung für die Jahre 2021 bis 

2023. 
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nämlich die Entwicklung der Sen-Wesentliche, der MGV 2021 zugrundliegende Sachverhalte, 

Personal- und Sachkosten bei allendungsmengen, der Umsätze, aber auch die Entwicklung der 

sich gegenüber den dementscheidungserheblichen Produkten sowie der Inflationsrate, haben 

Bei den Sendungs-Beschluss zugrundeliegenden Prognosen inzwischen erheblich verändert. 

Rückgang zvverueichnen als prog-mengen der Price-Cap-Produkte ist ein wesentlich stärkerer 

Inflationsrate stark gestiegen. Dienostiziert, die Personal- und Sachkosten sind ebenso wie die 

2021 sind so signifikant, dass sieAnderungen der erwähnten Eingangsparameter für die MGV 

deutlich größeren Entgelterhö-bei seinerzeitiger Berücksichtigung in der MGV 2021 einen 

als er derzeit besteht.hungsspielraum für die Deutsche Post AG eröffnet hätten 

Mandantin eine neue Festle-Vor dem Hintergrund dieser veränderten Sachlage begehrt unsere 

bis 1000 g abgung der Maßgrößen für die Price-Cap-Regulierung von Briefsendungen 

unserer Mandantin beantragen01.01.2022mit Geltung ab 0l .0l.2024.Namens und im Auftrag 

wir daher,

zugem. Ziffer 7 lit. f) Satz 2 der MGV 2021 denBeschluss 
gem.widemrfen, hilfsweise das Verwaltungsverfahren 

g 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG wieder aufzugreifen, und {iqe-e-
den X-Fak-Äamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate sowie 

2022 et-tor unter Berücksichtigung der auf dem Basisjahr 
die Um-mittelten Prognosewerte für die Sendungsmengen, 

mit Wirkung absätze und die Personal- und Sachkosten 
dem 01.01 .2024 neu festzulegen.

Zur Begründung tragen wir vor:

I. Zum Sachverhalt

nachderzeit noch giiltige FestlegungDie wesentlichen Eingangsparameter, die für die 

seit der Festlegung wie folgt verändert.der MGV 2021maßgeblich waren, haben sich

Sendungsmengenentwicklung Price-Cap-Produkte

eine SendungsmengenprognoseDer MGV 202I lieglfür die Price-Cap-Produkte 

mgrunde.Jahr 2021für die Jahre 2022bis2024 

im Jahr 2}22weichtvon dieserDie tatsächliche Sendungsmenge der Price-Cap-Produkte 

zeigen sich aber für(  %). Deutlichere AbweichungenPrognose nur geringfügig ab 
im Jahr

aus dem

die Jahre 2023 uttd 2024. So wird die Sendungsmenge der Price-Cap-Produkte

Jahr 2024 um 2023 voraussichtlich vm  %o undim o niedriger ausfallen als in der

Rrü[ t([ff $il$_ä_rutrffi ffi&f{5 
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2022bis2024 eine Abwei-MGV 2021 angenommen. Insgesamt ergibt sich für die Jahre

Menge vonchung gegenüber der in der MGV 2021prognostizierten

Gesamt

o/o.

den Monaten Januar bis April 2023Die Sendungsmenge der Price-Cap-Produkte liegt in 

mit  % deutlich unter dem Vorjahrszeitraum.

Price-Cap

- Apr.Absatz Jan. -
2022 2023 

Jan. Apr.

Diffenz

Sendungsmenge 

(in Mio. StücD

ersteder Deutsche Post AG für das QuartalDer am 03 .05 .2023 veröffentlichte Abschluss 

gegenüber dem Vorjahresquartal in den2023 zeigtebereits deutliche Mengenrückgänge 

(-7,6 %). Im Bereich(-5,3 %) und Dialog MarketingBereichen Brief Kommunikation 
der Vorjahre erreicht.

oÄ

Paket werden nicht mehr die Wachstumsraten

AprilPost & Paket für den MonatDieZahlendes Unternehmensbereichs
lJmsatz-,. Infolgedessen musste die Mengen-, 

2023 bis 2026 Endedem Herbst 2022 fiir die JahreKosten- und Ergebnisplanung aus 

Planung zeigtdie oben dar-werden. Die angepassteApriVAnfang Mai 2023 iberarbeitet

RTDElTR 5il1lruil}q ffiÄh$5 HICHlSAN"/VALTI
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Price-Cap 2022 2023 2024 

Absatz 

(Mio. Stück)

MGV 2021

(Prognose) (Prognose) (Prognose)

Aktuelle

Werte (Ist) (Prognose) (Prognose)

Differenz
yo oÄo yo
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gestellten Pro gno seabweichungen bei den Price- Cap-Produkten, aber auch Veränderun-

gen bei der Mengen- und Umsatzplanung bei den anderen Postdienstleistungen, wie z. B.

bei Paketen.

Eine Berücksichtigung der niedrigen Briefrnengen im Rahmen des Price-Cap-Verfahrens

würde zu einem höheren Preiserhöhungsspielraum führen und wäre somit für das regu-

lierte Unternehmen vorteilhaft .

Inflationsrate/Gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate (Referenzindex I)

Gemäß der MGV 202lhatdie BNetzA die im Price-Cap-Verfahren relevante Inflations-

rate (Punkt 6) auf der Grundlage der Inflationsrate für das Jahr 2020 und Prognosen für

die Jahre 2021,2022 und2023 festgelegt. Zwar weicht die tatsächliche Inflationsrate für

das Jahr 2021 mit*0,5 Prozentpunkten noch unwesentlich von der Prognose ab. Doch für

das Jahr 2022liegt rrril +4,9 Prozentpunkten eine signifikante Prognoseabweichung vor.

Dabei ist nicht berücksichtigt, dass das Statistische Bundesamt zu Beginn des Jahres 2023

das Basisjahr für die Berechnung der Inflationsrate angepasst hat. Ohne diese Anpassung

|äge die Inflationsrate im Jahr 2022bei 7,9 oÄ, so dass die Prognoseabweichungbezogen

auf den Stand der Maßgrößenentscheidung faktisch sogar -t5,9 Prozentpunkten beträgt.

Auch für das J a\v 2023 ergibt sich gemäß dem am 0 5 .04.2023 veröffentlichten Frühj ahrs-

gutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute, welches für das Jahr 2023 eine Inflations-

rate von 6,0 yo prognostiziert, eine Abweichung von +4,3 yo Prozentpunkten gegenüber

dem im Maßgrößenverfahren angenommenen Wert.

Die seit Anfang 2022 veröffentlichten Inflationsprognosen, insbesondere für das Jahr

2023, schwankten stark. Erst mit dem Frütrjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsin-

stitute vom 05.04 .2023 scheint sich der Prognosewettnt stabilisieren.

Inflationsrate
(Referenzindex I)

2021 2022 2023

MGV 2021 2,596 0Ä

Prognose

1,985 0Ä

Prognose

1,70 oÄ

Prognose

Aktuelle Werte 3,1vo

Ist

6,9 yo

Ist

6,0 oÄ

Prognose
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Differenz +0,504 %-Punkte +4,915 %-Punkte +4,3 oÄ-Punkte

Rahmen des Price-Cap-Eine Berücksichtigung der deutlich höheren Inflationsraten im 

und wäre somit fürVerfahrens würde zu einem höheren Preiserhöhungsspielraum führen 

das regulierte Unternehmen vorteilhaft .

Personalkostensteigerung 

Prognosen über die Stei-Die MGV 202I enthält für die relevanten Jahre 2022bis 2024 

hatgerung der Gehälter von Angestellten und der Bezüge von Beamten. Am 10.03.2023 

abgeschlossen, derdie Deutsche Post AG mit dem Sozialpartner einen neuen Tarifuertrag 

führt. Die ver.di-in den Jahren 2023 und2024 za deutlich höheren Gehaltssteigerungen 

einer Urabstimmung zu-Mitglieder haben dem Tarifabschluss letztlich am30.03.2023 in 

weilgestimmt. Auch die Personalkosten der Beamten werden deutlich höher ausfallen, 

im öffentlichen Dienstman davon ausgehen muss, dass die Tarifeinigung für Angestellte 

vom22.04.2023 auchbei den Beamten zur Anwendung kommt. 

Steigerung der Löhne undBei der MGV 2021 wurde für die Jal:ne 2023 und 2024 eine 
oÄ,Gehälter der Tarifbeschäftigte vm der außertariflich Beschäftigten (AT-Beschäf-

tigte) von sowie der Beamtenbezüge um  

9 des Schreibens vom 15.03.2021). 

Inflationsausgleichs für 2023Der aktuelle Tarifabschluss ist aufgrund des vereinbarten 

Werten vergleichbar. Rechnetwd2024 nur mittelbar mit den im Verfahren unterstellten 

Gehalts- und Tarifstruktur um, soman die zu leistendenZahlungen anhand der aktuellen 

Personalaufivands für Tarifbeschäftigte

yo Jahr prognostiziert (vgl. AnlageoÄpro

ergibt sich für das Jahr 2023 eine Steigerung des 

oÄ.w  Yr; fiir 2024liegt der Wert bei  

derzeit einenach aktuellen ErkenntnissenFür Beamte erwartet die Deutsche Post AG

Steigerung von oÄ zum 01.01.2023 und oÄ ntrn 0I.03.2024.

Bei den AT-Beschäftigten beträgt die Gehaltssteigerung 

zum 01.04.2024.

oÄ zum 01.01.23 und o
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yoAktueller Wert 

(0r.04.22) 

und Bezüge imhöheren Steigerungen der GehälterEine Berücksichtigung der deutlich 

würde zu einem höheren PreiserhöhungsspielraumRahmen des Price-Cap-Verfahrens 

Unternehmen vorteilhaft.führen und wäire somit für das regulierte

Personalkosten- 

steigerung 

Beamte

2022 2023 2024

MW 2021 yo

(0t.04.22) (01.04.23) 

o/o

vo o 

(0t.04.24)

Aktueller Wert yo

(0r.04.22) (01.01.23) 

2024

oÄ 

(01.03.24)

Personalkosten- 

steigerung 

Tarilbeschäftiete

2022 2023

}l/GV 2021 oÄ

(01.01.22) (01.01.23) 

Yo 

yo yo 

(01.01.24)

Aktueller Wert yo

(0r.01.22) (01.01.23) 

2024

yo 

(01.01.2,4)

Personalkosten- 

steigerung 

AT-Beschäftiete

2022 2023

MGV 2021 yo

(01.01.22)

oÄ 

(0t.04.23)

o/o 

(01.04.24)

oÄ 

(01.01.23)

yo 

(0r.04.24)
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Ergebnis der regulatorischen Segmente

Grundlage des Ergeb-Der Preiserhöhungsspielraum der Price-Cap-Produkte wird auf der 

somit bei der Festle-nisses nach Verteilung der sog. Lasten ermittelt. Die Kammer muss 

gung der Maßgrößen für die Price-Cap-Produkte auch die erwartete Ergebnisentwicklung 

berücksichtigen.der anderen vorgegebenen Segmente außerhalb des Price-Cap-Korbes 

der steigenden Treib-In Folge der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere 

im Jahr 2023 undstoff- und Energiekosten, aber auch des sehr hohen Tarifabschlusses 

der bisher durchge-des Mengenrückgangs, liegen die Ergebnisse dieser Segmente - trotz 
teilweise deutlich unter den im Verfahrenführten oder geplanten Preismaßnahmen - 

pro gno stizierten Werten. 

im Jahr 2022 inDas operative Ergebnis (vor Lasten und Gewinnzuschlag) liegt bereits 

Werten. Dabei wurdenahezu allen Segmenten unter den im Beschluss angenommenen 

2022 auf Basis der im Be-für den Price-Cap-Korb die Wirkung der Preiserhöhung ab 

Betrachtung des gesamtenschluss unterstellten Mengen rechnerisch ermittelt. Bei einer 

(vor Lasten und Gewinn-Price-Cap-Zeitraums (2022-2024) liegt das operative Ergebnis

schlag) insgesamt vn2  

den der Maß größenentscheidung zugrundeliegenden Werte.

oÄwÄin allen Segmenten zwischen oÄvtd3  oÄwter

Ersebnis vor Price Cap Post ohne

Lasten/Gewinn 

2022 (Mio.€)

Price-Cap

Paket Nicht Post- 

dienstleist. 

Gesamt

MGV 2021

Prognose Prognose Prognose

 

Prognose

MGV nach

Preiserhöhung 

Price-Cap

 

PrognosePrognose Prognose Prognose

Aktueller Wert  

Ist 

Differenz abs.  

 

Ist

 

Ist

 
Ist
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Differenz rel. oÄ yo oÄ oÄ yo

Ergebnis vor Price Cap Post ohne

Lasten/Gewinn 

2023 (Mio. €)

Price-Cap

Paket Nicht Post- 

dienstleist. 

Gesamt

.}i4GV 2021

Prognose Prognose Prognose Prognose

MGV nach  

Preiserhöhung Prognose Prognose 

Price-Cap

 

Prognose Prognose

Aktueller Wert

Prognose Prognose 

Differenz abs.

 

Prognose Prognose

Differenz rel. 0Ä oÄ o oÄ o/o

Ergebnis vor Price Cap Post ohne

Lasten/Gewinn 

2024 (Mio. €)

Price-Cap

Paket Nicht Post- 

dienstleist. 

Gesamt

MGV 2021  

Prognose

 

Prognose Prognose

 

Prognose

MGV nach

Preiserhöhung 

Price-Cap

Prognose Prognose Prognose

 

Prognose

Aktueller Wert  
Prognose

 

Prognose Prognose

 

Prognose

www.redeker.de
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der nach Verursachung und Tragfü-Unter Berücksichtigung des Gewinnzuschlags sowie 

insgesamt über dendargestellt -higkeit verteilten Lasten ergibt sich - wie nachstehend 

vonPrice-Cap-Korb eine DeckungslückeGenehmigungszeitraum 2022bis2024 fr,tr den 

rech-Preiserhöhung wurde dabei bereitsüber €. Die im Iafu z}22durchgeführte 
Lasten,Berechnung angenommen, dass nurnerisch berücksichtigt. Ebenso wurde bei der 

re-allokiert werden, weshalbaber keine Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 

ausgewiesen wird.weiterhin teilweise ein negatives Ergebnis 

Werte" wurde zur GewährleistungBei den nachstehenden Berechnungen der,,aktuellen 

2021 in Höhe vonder Vergleichbarkeit der 
o

gleiche Gewinnzuschlag wie in der MGV

6,56 berücksichtigt.

Differenz abs

Differenz rel.  Vo
oÄ oÄ yo oÄ

Ergebnis vor Price Cap Post ohne

Lasten/Gewinn 

2022-2024 

(Mio. €)

Price-Cap

Paket Nicht Post-

- 

MGV 2021  

MGV nach  

Preiserhöhung 

Price-Cap 

Aktueller Wert  

Differenz abs

dienstleist.

Gesamt

Differenz rel. yo  VooÄ 0/o o
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Ergebnis nach Price Cap Post ohne 

Lasten Price-Cap 

M(}laio.€)

Paket Nicht Post- Gesamt 

dienstleist.

MGV 2O2I

Prognose Prognose Prognose Prognose

MGV nach 

Preiserhöhung 

Price-Cap

 

PrognosePrognose Prognose Prognose

Aktueller Wert

Ist Ist 

Differenz abs.

Ist Ist

Ergebnis nach Price Cap Post ohne

I,asten 
2023 (Mio. €)

Price-Cap

Paket Nicht Post- 

dieus!!eig!:

Gesamt

MGV 2021  

Prognose Prognose Prognose Prognose

 

MGV nach

Preiserhöhung Prognose Prognose 

Price-Cap

   

Prognose Prognose

Aktueller Wert  

Prognose Prognose Prognose Prognose

Differenz abs.
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Ersebnis nach 

Lasten 

2024 (Mio.€)

Price Cap Post ohne  

Price-Cap

Paket Nicht Post- 

dienstleist. 

Gesamt

MGV 2021

Prognose Prognose

  

Prognose

 

Prognose

MGV nach

Preiserhöhung 

Price-Cap

Prognose Prognose Prognose

  

Prognose

Aktueller Wert

Prognose Prognose Prognose

 

Prognose

Differenz abs.

Erqebnis nach 

Lasten 

2022-2024 

(Mio, €) 

MGV 2021  

Price Cap Post ohne  

Price-Cap

Paket Nicht Post- 

dienstleist. 

Gesamt

MGV nach

Preiserhöhung 

Price-Cap 

Aktueller Wert

Differenz abs.  

nicht wie im Maß-hatnx Folge, dass die SegmenteDiese negatiye Ergebnisentwicklung 
zur Finanzierung der nicht wettbewerbsübli-größenbeschluss angenommenen Umfang 

hat Auswirkungen aufbeitragen können. Dies wiederumchen neutralen Aufivendungen 
führt dazu, dass beiDie gesunkene Tragf?ihigkeitdie Verteilgng dieser Aufivendungen.

www.redeker.de
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(Lasten) auf die Price-Cap-Produkteder Neubetrdchtung mehr neutrale Aufivendungen 

Berücksichtigrrngallokiert werden und damit den Preissetzungsspielraum erhöhen. Die 

Untemehmen.dieser Ergebnisentrvicklung führt somit zu einem Vorteil für das regulierte 

Preiserhöhungsspielraum/X-Faktor 

bisDie MGV 2021 sieht einen Preiserhöhungsspielraum für den Zeitraum 01.01.2022 

oÄvor.3I.12.2024 (3 Jahre) von 4,6 Dieser setzt sich zusammen aus einer Inflationsrate

von3,25 und einem X-Faktor von -1,35oÄ oÄ.Der X-Faktor ohne Berücksichtigung der

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung beträgt -0,3 5 

den X-FaktorErmittelt man für das Jahr 2024, also vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024, 

und Kostenentwick-unter Berücksichtigung der oben aufgezeigten Mengen-, Umsatz- 

im Price-Caplung einschließlich der aktuellen Tarifabschlüsse, so ergibt sich trotz der 

geplanten Preiserhöhungensc,wie auch in den anderen Segmenten durchgeführten bzw. 

in Höheein'e  bei den Price-Cap-Produkten 

der negativen wirt-von rund -6 Yo.Diesbedeutet, dass der Produktivitätsverlust in Folge 

für die verblei-schaftlichen Entwicklung sich trotz der durchgeführten Preismaßnahmen 

hat.bende Laufzeit der Maßgrößenentscheidung  

II. Zur Rechtslage 

1. Zulässigkeit des Antrags 

2 des Tenors als Nebenbestim-

yo.

a) Die MGV 202I enthält in Ziffer 7 lit. D Satz 

zum Wideruf ist danach anmung einen Widemrfsvorbehalt. Die Möglichkeit
' der tatsächlicheneine entscheidungserhebliche, kostenrelevante Abrveichung 

wie sie der MGV 2021von der prognostizierten Sendungsmengenentwicklung,

' zugrunde lag, geknüpft. : : '

49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1sich in $Die Rechtsgrundlage für den Widemrf findet 

grundsätzlich ein Wider-VwVfG. Diese Bestimmung räumt der Behördezwar 

Sendungsmengenentwick-rufsermessen ein. Vorliegend führt die tatsächliche 

der in der MGV 2021 prognostiziertenlung, die wie vorstehend gezeigt von 

Ergebnis, dass die dadurch beein-Entwicklung signifikant abweicht, zu dem 

muss.Mandantin neu festgelegt werdenflusste Maßgröl3e zugunsten unserer 

derMandantin ein Rgcht.aUf den WidemrfBei diesem Befund steht unserer 

führt''m,das im der Zulässigfteit zur AntragsbefugnisMGV 2027 Rahmen

www.redeker.de
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b) Jedenfalls führt die vorstehend geschilderte Kostenentwicklung zu einem An-

tragsrechf unserer Mandantin auf Wiederaufgreifen des Verfahrens gemäß $ 51

Abs. I Nr. I VwVfG. Für den Antrag ist gemäß $ 51 Abs. 4 VwVfG, $$ 46,

79,21Abs. I Nr. 2 und Abs. 4, 44 PostG, $$ 74 ff. TKG 1996, $ 1 Abs. 2 und

$ 4 PEntgV die Bundesnetzagentur zuständig.

.'
Die MGV 2021 stelltnvar grundsätzlich einen begünstigenden Verwaltungsakt

dar. Die Deutsche Post AG als Adressatin der MGV 2021 ist gleichwohl nach

Eintritt der veränderten Sachlage beschwert, da sich die getroffenen Prognosen

im Hinblick auf die Sendungsmengen, die Umsätze, die Sach- und Personal-

kosten und die Inflationsrate bereits nach 16 Monaten, und damit nach weniger

als der Hälfte der Laufzeit der Price-Cap-Periode, als nicht mehr haltbar und

für die Deutsche Post AG als ungünstiger herausstellen. Der Antrag auf Wie-

deraufgreifen des Verfahrens zielt auf eine Erweiterung der Begünstigung ab.

Nach Rechtsprechung und Literatur hat der ,,nicht so" begünstigende Vetwal-

tungsakt für-den Adressaten belastenden Charakter und ist damit auch einem

Antrag nach $ 51 Abs. I Nr. I VwVfG zugänglich.

Die MGV 2021 istunanfechtbar, daunsere Mandantin dagegen keine Anfech-

tungsklage erhoben hat. Im Ausgangsverfahren war es der Deutsche Post AG

nicht möglich, die nun gegebenen Gründe für das.Wiederaufgreifen des Ver-

fahrens geltend zu machen, da die positive Kenntnis von den wesentlichen Ver-

änderungen der für die Sachlage relevanten Parameter erst im Apnl2023 durch

folgende Faktoren eingetreten ist:

Er:st mit dem endgültigen Tarifabschluss 2023 äm 10.03.2023 und der Zustim-

mung der ver.di-Mitglieder in einer Urabstimmung zum Taifabschluss am

30.03.20i23 bestand für die Deutsche Post AG Gewissheit über die Personal-

kostensteigerung fiir 2023 wie oben dargestellt.

Das mit der MGV 2021 prognostizierte Sendungsmengenvolumen der Price-

Cap-Produkte für das Jahr 2023 wirdwie gezeigt deutlich unterschritten wer-

den und bleibt wie oben bereits dargelegt nach aktueller Prognose auf der

Grundlage der Entwicklung im ersten Quartal 2023 hinter der Prognose itn

Maßgrößenverfahren aus dem Jahr 2027 zurück. Die Inflationsrate für die Jahre

2021 bis 2023 falltgegenüber der im Maßgrößenbeschluss vom23.ll.202l be-

rücksichtigten Inflationsrate wie ebenfalls oben dargelegt deutlich höher aus.
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Gesicherte Kenntnis von den prognostizierten Inflationsraten für die Restlauf-

zeit des Maßgrößenbeschlusses besteht erst seit dem 05.04.2023 nitVeröffent-

lichung des Frühj ahrsgutachten der Wirtschaft sforschungsinstitute.

Hieraus leitet sich auch die fristgerechte Antragstellung ab. Nach $ 51 Abs. 3

VwVfG ist der Antrag binnen drei Monaten seit Kenntnis vom Grund für das

Wiederaufgreifen zu stellen. Erfbrderlich für den Fristbeginn ist die positive

Kenntnis aller maßgeblichen Tatsachen.

Nach alledem ist der Antrag gemdß $ 5l Abs. 1 Nr. I VwVfG zulässig. Es

besteht jedenfalls die Möglichkeit, dass sich die entscheidungserheblichen ver-

änderten Kostenparameter zugunsten der Deutsche Post AG in einem abgeän-

derten Beschluss auswirken werden.

2. Begründetheit des Antrags auf Wiedereröffnung des Verfahrens

a) Antrag auf Widerruf

Schon der Antrag unserer Mandantin auf Widemrf der MGV 2021 gerrr. Zil
fer 7 lit, f) Satz 2 des Tenors ist begründqt. Denn wie oben dargelegt haben

sich die Sendungsmengen sp signifikant abweichend von der seinerzeit ge-

troffenen Prognose entwickelt, dass die Veränderung entscheidungsrelevant

wird. Allein durch die niedrigeren Sendungsmengen verschiebt sich mit an-

deren Wortetr das Kostengerüst entscheidend.

Unabhängig davon sind nach dem Widemrf auch die ancleren Eingangsgrö-

ßen für die Festlegung des X-Faktors sowie die Inflationsrate auf dann aktu-

eller Prognose neu zu bestimmen; weil auch insoweit wie oben gezeigt erheb-

liche Abweichungen von den seinerzeit getroffenen Prognosewerten vorlie-

gen. In der Neufestlegung, die durch das Abweichen der Sendungsmengen

erforderlich wird, sind die anderen Prognosewerte auf, Grundlage der zum

Zeitpunkt der Entscheidung vorliegenden Daten ihrerseits neu zu bestimmen.

Eine Begre nzungder Neufestlegung auf den Anlass für den Widemrf ist nicht

geboten. Das ergibt sich bereits aus der Begründung des Widemrfsvorbehalts

(seite tz+ der MGV 2021), die ihrerseits auf die Begründung der Maßgrö-

ßenvorgab e2013 (dort Seite 39 ff.) verweist. Die Beschlusskammer setzt sich
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dort mit einer Reihe von Korrekturmaßnahmen auseinander, die bei einer kos-

tenrelevanten Abweichung der Sendungsmengen getroffen werden könnten -
und entscheidet sich letztlich für den Widemrßvorbehalt. Aus der Begrtin-

dung geht deutlich hervor, dass die Sendungsmengen nur als eine Cer rvesent-

lichen Steuerungsgrößen als Anknüpfung für den Widemrfbestimmt wurden.

LetztLich zielt die Nebenbedingung d9s Widerrufsvorbehalts.jedoch auf eine

- durch die Sendungsmengenentwicklung ausgelöste - Korrektur des X-Fak-

tors ab.

b) Antrag auf Wiederaufgreifen

Jedenfalls liegt ein Grund für das Wiederaufgreifen im Sinne von $ 5l Abs. 1

Nr. 1 VwVfG vor. Die für den erlassenen Verwaltungsakt maßgebliche Sach-

lage hat sich geändert (aa)). Die veränderte Sachlage wirkt sich auch zuguns-

ten der Deutsche Post AG aus, da sie die Möglichk-eit einer für die Deutsche

Post AG günstigeren Entscheidung birgt (bb)).
t!',:

aa) VeränderteSachlage

Die Zusammenfassung von Dienstleistungen, und ,Vorgabe von Maß-

größen für die Price-Cap-Regulierung für Briefsendungen bis 1000

Gramm richtet sich nach den $$ 46,19,21 Abs. I Nr. 2 und Abs. 4, 44

PostG, $$ 74 ff. TKG 1996, $ I Abs. 2und $ 4 PEntgV.

Die Maßgrößen für eine Genehmigung nach $ I Abs. 2 PEntgV umfas-

sen im Wesentlichen die gesamtvrirtschaftliche Preissteigerungsrate so-

wie die zu erwartende Produktivitätsfbrtschrittsrate des regulierten Un-

ternehmens. Bei der Festlegung der Produktivitätsfortschrittsrate ist das

Verträltnis vom Ausgangsentgeltniveäü zu den Kosten der effizibnten

Leistungsbereitstellung zu berücksichtigen, für die unter anderem auch

Personalkosten sowie Absatzmengen eine Rolle spielen.

Wir haben oben bereits dargelegt, dass eine Reihe von entscheidungs-

erheblichen Eingangsgrößen für die Festlegung des X-Faktors erheb-

lich von der seinerzeit bei Erlass der MGV 2021 getroffenen Prognose

abweichen und dies zugunsten unserer Mandantin. Denn mit diesen

nunmehr zutreffend prognostizierten Eingangswerten ergibt sich, wie

R[üäKrü
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oben ebenfalls dargelegt, ein erheblich erweiterter Preis erhöhungsspiel -

raum für die Deutsche Post AG. Zwar ist der Rahmen für die Prognose

seinerzeit zutreffend gewählt. Die Prognose erweist sich demnach nicht

desvregen als falsch, weil entscheidurrgsrelevante Größen keinen Ein-

gang in die Prognoseentscheidung gefundenhätten. Doch weicht wegen

der nunmehr eingetretenen Sachlage das Ergebnis der Prognose so sig-

nifikant von der seinerzeit getroffenen Bewertung ab, dass ein Wieder-

aufgreifen geboten ist.

Sowohl die mit der MGV 2021vorgenofilmenen Prognosen für Perso-

nalkostensteigerungen für die Jahre 2023 und 2024 und die prognosti-

ziertenAbsatzmengen der Price-Cap-Produkte fv 2023 als auch die ge-

samtwirtschaftliche Preissteigerungsrate frtr 2023 unter scheiden sich

wie oben dargestellt signifikant von den seinerzeitigen Proguosewerten.

Die Gründe für diese signifikante Abweichung sind im Wesentlichpn in

deu pach drei Jahren Pandemie qich! voraussehbaren Lohnforderungen

und konjunkturellen Unsicherheiten sowie in den unvorhersehbaren

und bedeutsamen Auswirkungen 4u finde4, die der Ukraine-Krieg -
auch - für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und weltweit nach

sich gezogen hat und immer noch zieht.

Die bereits oben im Rahmen der Zulässigkeit geschilderten relevanten

Parameter für die Festlegung der Maßgrößen haben sich in einem derart

erheblichen Maß zu Ungunsten der Deutsche Post AG verscllechtert,

dass ein Festhalten an der bist-rerigen Festlegung der Maßgrößen für die

price-cap-Regulierung von Brigfsendungen bis 1000 Gramm nicht zu-

mutbar ist. Die veränderte Sachlage wirkt bereit. $t das Geschäftsjahr

2023 undwird sich im Jahr 2024perpetqieren. Daher ist jedenfalls die

noch mögliche Anpassung fü,r 2024 angezeigt.

bb) MöglichkeiteinergünstigerenEntscheidung

Die veränderte Sachlage wirkt sich auch zugunsten unserer Mandantin

aus, da im Hinblick arrf die Festlegung der Maßgrößen eine günstigere

Entscheidun g zu erw arten ist.
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ParameterUnter Berücksichtigung der oben erläuterten, verändeiten 

hat die Deutsche Post AG einen zu erwartenden Preiserhöhungsspiel- 

Mit denntsätz-faum von  % für das Jahr 2024 enechnet. 

in die Lage ver-lich erzielbaren Erlösen wird die Deutsche Post AG 
digitalersetzt, den wirtschaftlichen Herausforderungen wachsender 

ztr be-Konkurrenz und zunehmenden Auslastungsrisiken angelnessen 

gegnen und weiterhin ein funktionsfühiges und wirtschaftlich tragf?ihi- 

zv ef-ges Netz zur Erbringung der Universaldienstleistungen aufrecht 

notwendigenhalten und Investitionen in den durch den Strukturwandel 

der Uni-Ausbau der Verbundzustellung sowie in die Klimaneutralität 

vers aldiensterbringung zu tätigen.
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UI. Ergebnis

Nach unserer Bewertung reicht es hin, wenn für das durch den Widerruf bzw. das Wie-

deraufgreifen neu eröffnete Verfahren die Nachweise zu den angesprlchenen, veränder-

ten Prognosewerten angefordert un'd geführt werden. Eine vollständige Neubewertung

aller Eingangsgrößen ist nach unserer Prüfung nicht angezeigt. Wir geben jedoch zu er-

kenne,n, dass unsere Mandantin auch hinsichtlich weitorer Eingangsgrößen einen aktuali-

sierten Nachweis zu führen bereit wäre. Erforderlich ist in jedem Falle, dass umgehend

entsprechende Auskunftsersuchen von der Beschlusskailtmer formuliert werden, das Ver-

fahren demnach umgehend wieder eröffnet wird. Denn nur so ist gewährleistet, dass die

neu festgelegten Maßgrößen jedenfalls für die Restlaufzeit der Regulierungsperiode wirk-

sam berücksichtigt werden können.

Abschließend weisen wir daraufhin, dass dieses Schreiben Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

unserer Mandantin enthält. Wir bitten um zeitnahen Hinweis, weruI die Besphlusskamrlrer be-

absichtigt, .liesen Antrag ggf. anderen Beteiligten zugänglich zu machen, In diesem Fall,würden

wir eine um die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bereinigte Fassung dieses Antrags zur

Verfügung stellen.
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